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RICHTLINIE (EU) 2016/1919 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 26. Oktober 2016 

über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte Personen 
in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur 

Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Diese Richtlinie enthält gemeinsame Mindestvorschriften über 
das Recht auf Prozesskostenhilfe für 

a) Verdächtige und beschuldigte Personen in Strafverfahren und 

b) Personen, gegen die ein Verfahren zur Vollstreckung eines Europäi­
schen Haftbefehls gemäß dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI anhän­
gig ist („gesuchte Personen“). 

(2) Die vorliegende Richtlinie ergänzt die Richtlinien 2013/48/EU 
und (EU) 2016/800. Keine Bestimmung der vorliegenden Richtlinie 
ist so auszulegen, dass dadurch die in jenen Richtlinien vorgesehenen 
Rechte beschränkt würden. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Die vorliegende Richtlinie findet Anwendung auf Verdächtige 
und beschuldigte Personen in Strafverfahren, die ein Recht auf Zugang 
zu einem Rechtsbeistand nach Maßgabe der Richtlinie 2013/48/EU ha­
ben und 

a) denen die Freiheit entzogen ist, 

b) die nach Maßgabe des Unionsrechts oder des nationalen Rechts die 
Unterstützung eines Rechtsbeistands erhalten müssen oder 

c) deren Anwesenheit bei einer Ermittlungs- oder Beweiserhebungs­
handlung vorgeschrieben oder zulässig ist, einschließlich mindestens 
die folgenden Handlungen: 

i) Identifizierungsgegenüberstellungen; 

ii) Vernehmungsgegenüberstellungen; 

iii) Tatortrekonstruktionen. 

(2) Die vorliegende Richtlinie gilt außerdem für gesuchte Personen 
ab dem Zeitpunkt ihrer Festnahme im Vollstreckungsmitgliedstaat, die 
nach Maßgabe der Richtlinie 2013/48/EU Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand haben. 

(3) Die vorliegende Richtlinie gilt außerdem unter den in Absatz 1 
genannten Bedingungen für Personen, die ursprünglich nicht Verdäch­
tige oder beschuldigte Personen waren, aber während der Befragung 
durch die Polizei oder eine andere Strafverfolgungsbehörde zu Verdäch­
tigen oder beschuldigte Personen werden. 
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(4) Unbeschadet des Rechts auf ein faires Verfahren findet die vor­
liegende Richtlinie bei geringfügigen Zuwiderhandlungen, 

a) in Fällen, in denen das Recht eines Mitgliedstaats die Verhängung 
einer Sanktion durch eine Behörde, die kein in Strafsachen zustän­
diges Gericht ist, vorsieht und in denen gegen die Verhängung einer 
solchen Sanktion bei einem solchen Gericht ein Rechtsbehelf einge­
legt werden kann oder dieses Gericht mit der Verhängung der Sank­
tion befasst werden kann, oder 

b) in Fällen, in denen Freiheitsentzug nicht als Sanktion verhängt wer­
den kann, 

nur auf das Verfahren vor einem in Strafsachen zuständigen Gericht 
Anwendung. 

Die vorliegende Richtlinie findet in jedem Fall Anwendung, wenn eine 
Entscheidung über eine Inhaftierung getroffen wird, sowie während der 
Haft, zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens bis zu seinem Abschluss. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmung 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Prozesskosten­
hilfe“ die Bereitstellung finanzieller Mittel durch einen Mitgliedstaat 
für die Unterstützung durch einen Rechtsbeistand, sodass das Recht 
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand wahrgenommen werden kann. 

Artikel 4 

Prozesskostenhilfe in Strafverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtigen und be­
schuldigten Personen, die nicht über ausreichende Mittel zur Bezahlung 
eines Rechtsbeistands verfügen, Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben, 
wenn es im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können eine Bedürftigkeitsprüfung, eine Prü­
fung der materiellen Kriterien oder beides vornehmen, um festzustellen, 
ob Prozesskostenhilfe nach Absatz 1 zu bewilligen ist. 

(3) Wenn ein Mitgliedstaat eine Bedürftigkeitsprüfung vornimmt, 
trägt er sämtlichen relevanten und objektiven Kriterien Rechnung, zu 
denen beispielsweise Einkommen, Vermögen und familiäre Verhältnisse 
der betroffenen Person, die Kosten der Unterstützung durch einen 
Rechtsanwalt und der Lebensstandard in diesem Mitgliedstaat gehören, 
um festzustellen, ob ein Verdächtiger oder eine beschuldigte Person 
gemäß den in diesem Mitgliedstaat geltenden Kriterien nicht über aus­
reichende Mittel zur Bezahlung der Unterstützung durch einen Rechts­
anwalt verfügen. 

(4) Wenn der Mitgliedstaat eine Prüfung der materiellen Kriterien 
vornimmt, trägt er der Schwere der Straftat, der Komplexität des Falles 
und der Schwere der zu erwartenden Strafe Rechnung, damit festgestellt 
werden kann, ob die Bewilligung von Prozesskostenhilfe im Interesse 
der Rechtspflege erforderlich ist. Unter folgenden Umständen gelten die 
materiellen Kriterien in jedem Fall als erfüllt: 

a) wenn ein Verdächtiger oder eine beschuldigte Person in jeder Phase 
des Verfahrens im Anwendungsbereich dieser Richtlinie einem zu­
ständigen Gericht oder einem zuständigen Richter zur Entscheidung 
über eine Haft vorgeführt wird und 
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b) wenn er sich in Haft befindet. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Prozesskostenhilfe unver­
züglich und spätestens vor einer Befragung durch die Polizei, eine 
andere Strafverfolgungsbehörde oder eine Justizbehörde oder vor der 
Durchführung einer der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten 
Ermittlungs- oder Beweiserhebungshandlungen bewilligt wird. 

(6) Prozesskostenhilfe wird nur für die Zwecke des Strafverfahrens 
bewilligt, in dem die betreffende Person der Begehung einer Straftat 
verdächtigt oder beschuldigt wird. 

Artikel 5 

Prozesskostenhilfe in Verfahren zur Vollstreckung eines 
Europäischen Haftbefehls 

(1) Der Vollstreckungsmitgliedstaat stellt sicher, dass gesuchte Per­
sonen ab dem Zeitpunkt ihrer Festnahme aufgrund eines Europäischen 
Haftbefehls bis zu ihrer Übergabe oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Entscheidung, diese nicht zu übergeben, rechtskräftig geworden ist, 
Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben. 

(2) Der Ausstellungsmitgliedstaat stellt sicher, dass gesuchte Per­
sonen, gegen die ein Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls zum Zwecke der Strafverfolgung anhängig ist und die ge­
mäß Artikel 10 Absätze 4 und 5 der Richtlinie 2013/48/EU ihr Recht 
auf Benennung eines Rechtsbeistands im Ausstellungsmitgliedstaat zur 
Unterstützung des Rechtsbeistands im Vollstreckungsmitgliedstaat wahr­
nehmen, insoweit Anspruch auf Prozesskostenhilfe im Ausstellungsmit­
gliedstaat für die Zwecke eines solchen Verfahrens im Vollstreckungs­
mitgliedstaat haben, als Prozesskostenhilfe erforderlich ist, um den wirk­
samen Zugang zu den Gerichten zu gewährleisten. 

(3) Der Anspruch auf Prozesskostenhilfe im Sinne der Absätze 1 und 
2 kann von einer Bedürftigkeitsprüfung gemäß Artikel 4 Absatz 3, der 
sinngemäß gilt, abhängig gemacht werden. 

Artikel 6 

Entscheidungen über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

(1) Entscheidungen über die Bewilligung oder Ablehnung von Pro­
zesskostenhilfe und über die Bestellung von Rechtsbeiständen sind un­
verzüglich von einer zuständigen Behörde zu treffen. Die Mitgliedstaa­
ten ergreifen geeignete Maßnahmen, damit dafür gesorgt ist, dass die 
zuständige Behörde ihre Entscheidungen mit Sorgfalt trifft und dabei die 
Rechte der Verteidigung wahrt. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit 
sichergestellt ist, dass Verdächtige, beschuldigte Personen und gesuchte 
Personen schriftlich informiert werden, wenn ihr Antrag auf Prozess­
kostenhilfe teilweise oder ganz abgewiesen wird. 

Artikel 7 

Qualität der mit der Prozesskostenhilfe verbundenen Dienstleistun­
gen und Schulung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen — 
auch finanzieller Art —, um sicherzustellen, dass 

a) ein wirksames System der Prozesskostenhilfe von angemessener 
Qualität besteht und 
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b) die Qualität der mit der Prozesskostenhilfe verbundenen Dienstleis­
tungen angemessen ist, um die Fairness des Verfahrens zu wahren, 
wobei die Unabhängigkeit der Rechtsberufe gebührend zu achten ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für das in die Entschei­
dung über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe in Strafverfahren und 
in Verfahren zur Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls einge­
bundene Personal angemessene Schulungen zur Verfügung gestellt 
werden. 

(3) Unter gebührender Achtung der Unabhängigkeit der Rechtsberufe 
und der Rolle derjenigen, die für die Weiterbildung von Rechtsbeistän­
den zuständig sind, ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen 
zur Förderung geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen für Rechtsbeistän­
de, die Dienstleistungen im Rahmen von Prozesskostenhilfe erbringen. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit 
sichergestellt ist, dass Verdächtige, beschuldigte Personen und gesuchte 
Personen — auf entsprechenden Antrag — das Recht haben, den 
Rechtsbeistand, der ihnen für die Erbringung der Dienstleistungen im 
Rahmen von Prozesskostenhilfe zugewiesen wurde, auswechseln zu las­
sen, sofern die konkreten Umstände es rechtfertigen. 

Artikel 8 

Rechtsbehelfe 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Verdächtigen, beschuldigten Per­
sonen und gesuchten Personen bei Verletzung ihrer Rechte nach dieser 
Richtlinie ein wirksamer Rechtsbehelf nach nationalem Recht zusteht. 

Artikel 9 

Schutzbedürftige Personen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei der Umsetzung dieser Richt­
linie die besonderen Bedürfnisse von schutzbedürftigen Verdächtigen, 
beschuldigten Personen und gesuchten Personen berücksichtigt werden. 

Artikel 10 

Bereitstellung von Daten und Übermittlung von Berichten 

▼C1 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens am 
5. Mai 2021 und danach alle drei Jahre verfügbare Daten, aus denen 
hervorgeht, wie die in dieser Richtlinie verankerten Rechte umgesetzt 
worden sind. 

(2) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat spätestens am 5. Mai 2022 und danach alle drei Jahre einen 
Bericht über die Umsetzung dieser Richtlinie. 
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Artikel 11 

Regressionsverbot 

Diese Richtlinie ist nicht so auszulegen, dass dadurch die Rechte und 
Verfahrensgarantien, die durch die Charta, die EMRK oder andere ein­
schlägige Bestimmungen des Völkerrechts oder des Rechts der Mit­
gliedstaaten, die ein höheres Schutzniveau vorsehen, gewährleistet sind, 
beschränkt oder beeinträchtigt würden. 

Artikel 12 

Umsetzung 

▼C1 
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschrif­
ten in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am 
5. Mai 2019 nachzukommen. 

▼B 
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in 
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der na­
tionalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie 
fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 14 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten 
gerichtet. 
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